
Die Gesellschaft erfüllt keine öffentlichen Funktionen im Zusammenhang mit 

Umweltfragen oder übt Verwaltungsaufgaben unter der Kontrolle einer öffentlichen 

Körperschaft aus, weshalb dieser Punkt nicht veröffentlicht werden muss. 

 

Außerdem ist die Veröffentlichung nicht erforderlich im Sinne des Regionalgesetz Nr.10 

vom 29.10.2014 und nachfolgende Änderungen. 


